
Teilrente 
Nach § 42 Abs. 1 SGB VI können Versicherte bestimmen, ob sie die Altersrente in 
voller Höhe als Vollrente oder als Teilrente in Anspruch nehmen wollen. Den 
Versicherten ist insoweit ein Gestaltungsrecht eingeräumt. Dieses Gestaltungsrecht 
gilt für alle Altersrenten, auch für die Regelaltersrente. 

„Teilrente“ ist die aus allen rentenrechtlichen Zeiten errechnete Altersrente in 
anteiliger Höhe. Die Teilrente ist keine eigene Rentenart.  

Eine Teilrente kann 

• unabhängig von der Erzielung eines Hinzuverdienstes gewählt werden und 

• abhängig vom anzurechnenden Hinzuverdienst entstehen. 

Erzielen Versicherte keinen Hinzuverdienst, kann ihnen die Altersrente als Teilrente 
gezahlt werden, wenn sie dies beantragen. Eine Änderung der Teilrente kann nur für 
die Zukunft beantragt werden (frühestens ab dem Folgemonat eines entsprechenden 
Antrags). 

Versicherte können die Höhe der Teilrente grundsätzlich frei als vollen Prozentanteil 
wählen. Eine Teilrente muss mindestens 10 Prozent der Vollrente betragen (§ 42 
Abs. 2 S. 1 SGB VI). Sie kann höchstens in Höhe von 99 Prozent in Anspruch 
genommen werden. 

 


